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Staatskanzlei 
 

11. Konkurrenzfähigkeit des Landes als Arbeitgeber: Einge-
schränkt 

 
Das Land Schleswig-Holstein hat zunehmend Schwierigkeiten, 
seine offenen Stellen zu besetzen. Neben den hohen Altersab-
gängen und dem damit einhergehenden bundesweiten Fachkräf-
temangel gibt es hierfür einen weiteren signifikanten Grund: Die 
Konkurrenzfähigkeit des Landes als Arbeitgeber ist in finanziel-
ler Hinsicht eingeschränkt. 
 
Dies gilt für mehr als die Hälfte der insgesamt 60.000 Beschäftig-
ten Schleswig-Holsteins, insbesondere für Beschäftigte höherer 
Einkommensgruppen. Im bundesweiten Vergleich nimmt 
Schleswig-Holstein dort stets einen hinteren Platz ein. Vor allem 
dort, wo Fachkräfte fehlen, muss das Land daher sein Angebot 
verbessern und seine Bezahlung gezielt nach oben anpassen. 
 
Dieses Problem hat die Landesregierung erkannt und für die 
technischen Berufe ein Konzept zur Attraktivitätssteigerung 
entwickelt. Seit 2019 stellt sie hierfür 2,5 Mio. € zur Verfügung, 
um Zulagen und weitere Verbesserungen zu finanzieren. 
 
Was noch fehlt, ist ein Konzept auch für die übrigen Berufsgrup-
pen, bei denen eine qualifizierte Nachbesetzung zunehmend 
Probleme bereitet. 
 

11.1 Verstärkter Wettbewerb um qualifiziertes Personal 
 
Schleswig-Holstein beschäftigt als öffentlicher Arbeitgeber in der unmittel-
baren Landesverwaltung ca. 60.000  Mitarbeiter1. 
Davon sind nahezu 45.000 Beamte und fast 15.000 Tarifbeschäftigte. Sie 
arbeiten in unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlichen Bildungsab-
schlüssen in allen Ressorts. 
 
Bereits heute ist jeder 3. Beschäftigte des Landes über 50 Jahre alt. Bis 
2030 werden ca. 1.300 Beschäftigte pro Jahr in den Ruhestand treten. 
Weitere Abgänge durch Arbeitgeberwechsel können hinzukommen. 
 

                                                      
1  Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
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Um neue Kräfte zu gewinnen und vorhandene Beschäftigte zu halten, 
muss das Land sicherstellen, dass seine Arbeitsbedingungen ausreichend 
attraktiv sind.  
Schon heute gibt es Probleme bei der Stellenbesetzung. Dies gilt insbe-
sondere in den technischen Berufen und bei der IT, aber auch bei Lehrern 
sowie den Verwaltungskräften. 
 

11.2 Konzept zur Attraktivitätssteigerung für die technischen Berufe 
 
Bereits 2018 haben Staatskanzlei und Finanzministerium ein Konzept zur 
Attraktivitätssteigerung entwickelt, das der Personalknappheit bei den 
technischen Ingenieurberufen abhelfen sollte. 
 
Ob das Konzept erfolgreich gewirkt hat, ist allerdings offen.  
 
Gemeinsam mit den Ressorts hatten Staatskanzlei und Finanzministerium 
erhoben, wie viele Beschäftigte in den technischen Berufen der Landes-
verwaltung arbeiten. Erörtert wurden zudem die Gründe für die geringen 
Bewerberzahlen. 
 
Die Ressorts vermuteten an erster Stelle ein zu geringes Entgelt. Zur Ab-
hilfe haben sie vorgeschlagen, bereits bestehende Personalinstrumente 
stärker zu nutzen. 
 
Dazu gehört beispielsweise  
• Sonderzuschläge nach §§ 9 und 69 SHBesG,1 
• Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L. 
 
Auch haben sie empfohlen, Quereinsteiger zu verbeamten und den Ein-
stieg im ersten Beförderungsamt anzubieten. 
 
Zur Finanzierung der vorgeschlagenen Maßnahmen hat die Staatskanzlei 
2,5 Mio. € im Haushalt 2019 eingeworben, die inzwischen teilweise verste-
tigt worden sind. 
 
Diese Gelder werden fast vollständig an die einzelnen Ressorts weiterge-
reicht, die damit Maßnahmen aus dem Konzept umgesetzt haben. Neben 
dem Verkehrsministerium (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) profi-
tierten davon z. B. auch das Umweltministerium (Landesbetrieb für Küs-
tenschutz, Nationalpark und Meeresschutz) sowie das Innenministerium.   
 

                                                      
1  § 9 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) vom 26.01.2012, GVOBl. Schl.-H. 

2012, S. 153, zuletzt geändert am 08.09.2020, GVOBl. Schl.-H. 2020, S. 156. 
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Staatskanzlei und Finanzministerium können allerdings bis heute nicht 
sachgerecht bewerten, ob die angewendeten Maßnahmen wirksam sind. 
 
Sie haben keine detaillierten Erkenntnisse, in welchem Umfang die Dienst-
stellen von diesen Verbesserungsmöglichkeiten Gebrauch machen. Staats-
kanzlei und Finanzministerium werden so dem guten Ansatz ihres Konzepts 
nicht gerecht. 
 
Die Staatskanzlei geht davon aus, das Konzept sei erfolgreich gewesen. 
Sie verweist auf Stellenhebungen, Zulagenzahlungen und darauf, dass 
durch Werbemaßnahmen die technischen Berufe in der Landesverwaltung 
bekannter geworden seien.  
 
Der LRH merkt an: Das Konzept sollte der Personalknappheit bei den 
technischen Ingenieurberufen abhelfen. Um Erfolge des Konzepts festzu-
stellen, muss daher ermittelt werden, ob überhaupt und - wenn ja - durch 
welche Maßnahmen die Personalknappheit bei den technischen Ingenieur-
berufen reduziert wurde.  
 
Der LRH fordert die Staatskanzlei auf, die Umsetzung des Konzepts künf-
tig durch verbindliche Richtwerte und Vorgaben zu steuern und die ergrif-
fenen Maßnahmen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. 
 
Die Staatskanzlei vertritt dazu die Auffassung, verbindliche Richtwerte 
und Vorgaben würden den individuellen Belangen der Ressorts und ihrer 
Eigenständigkeit nicht gerecht. Um ein möglichst einheitliches Vorgehen 
zu erreichen, fördere die Staatskanzlei die Abstimmung der Ressorts un-
tereinander. Dies führe zu größtmöglichem Konsens und habe sich be-
währt. 
 
Der LRH bleibt dabei: Individuelle Belange und die Eigenständigkeit der 
Ressorts sind kein ausreichender Grund, auf eine wirksame Steuerung 
und eine regelmäßige Evaluation der Maßnahmen zu verzichten. 
 

11.3 Beamte: Land als Arbeitgeber nur eingeschränkt attraktiv 
 
22.000 Beamte werden nach A 13 oder höher besoldet. Sie sind von der 
geringeren Bezahlung besonders betroffen. Werden Beamte hinzugerech-
net, die über viel Berufserfahrung verfügen, ist das Land für mehr als die 
Hälfte der Landesbeamten nur eingeschränkt attraktiv. 
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Beim Endgrundgehalt liegt das Land unter dem Durchschnitt von Bund 

und Ländern. Das jährliche Minus in Schleswig-Holstein beträgt z. B. 

• 1.033 € in der Besoldungsgruppe A 13 und 
• 1.531 € in der Besoldungsgruppe A 16. 
 
Gegenüber den 4 besoldungsstärksten Ländern Bayern, Sachsen, Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz erhöht sich dieser Wettbewerbsnachteil 

auf 

• 2.443 € bis 4.391 € in der Besoldungsgruppe A 13 und 
• 3.259 € bis 6.130 € in der Besoldungsgruppe A 16. 
 
Damit ist Schleswig-Holstein vor allem für berufserfahrene und höherquali-
fizierte Beamte als Arbeitgeber weniger attraktiv. 
 
Die Landesregierung hat lediglich die Attraktivität der Arbeitsbedingungen 
für dienstjüngere Beamte verbessert. Diese Verbesserungen sind ein rich-
tiger Schritt, um im Wettbewerb mit anderen öffentlichen Arbeitgebern zu 
bestehen. Ob sie allerdings ausreichen, bleibt abzuwarten. 
 
Die Besoldungsnachteile vergrößern sich sogar noch, wenn man sie in Re-
lation zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit setzt. Neben Schleswig-
Holstein haben nur der Bund, Baden-Württemberg, Hessen und Nord-
rhein-Westfalen eine Arbeitszeit von 41 Stunden. 
 
Das Finanzministerium meint, der auf finanzielle Aspekte zielende Prü-
fungsschwerpunkt greife zu kurz. Eine attraktive Bezahlung sei zwar ein 
wesentlicher Faktor. Aber gerade für Nachwuchskräfte seien z. B. die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wichtiger. Die Betrachtung von Arbeitszeit 
zu gezahlter Besoldung sei verfehlt. Aus der niedrigeren Besoldung allein 
könne nicht geschlossen werden, dass sich die Attraktivität des Landes 
verschlechtere. Die Besoldungsunterschiede seien gering. Eine Abwande-
rung insbesondere von berufserfahrenen Beamten sei nicht zu erwarten.  
 
Der LRH und Finanzministerium stimmen darin überein, dass finanzielle 
Aspekte wichtig sind, um die Attraktivität eines Arbeitgebers zu bewerten. 
Es spricht auch nichts dagegen, weitere sog. weiche Faktoren bei der Be-
wertung zu betrachten. Die Prüfung des LRH beschränkt sich vorliegend 
aber ganz bewusst auf die sog. harten Faktoren der Besoldung und Vergü-
tung. Die im Vergleich mit anderen öffentlichen Arbeitgebern ermittelten 
Unterschiede schränken die Attraktivität des Landes deutlich ein.  
 
Diese Unterschiede werden auch durch die Beförderungsmöglichkeiten in 
Schleswig-Holstein nicht ausgeglichen. 
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Finanzministerium und Staatskanzlei haben dieses Problem erkannt. 
Sie wollen die Wartefrist für weitere Beförderungen künftig verkürzen.  
 
Der LRH begrüßt diese Absicht. 
 

11.4 Tarifbeschäftigte: Kommunen zahlen besser 
 
Bei der Bezahlung der Tarifbeschäftigten bleibt Schleswig-Holstein eben-
falls hinter seinen Mitbewerbern zurück. 
 
Da der TV-L in allen Ländern gleichermaßen gilt1, ergeben sich die rele-
vanten Unterschiede hier vor allem im Vergleich zum Bund, zu den Kom-
munen und zu der Autobahn GmbH des Bundes. Wie Beamte erhalten 
auch berufserfahrene Tarifbeschäftigte höherer Entgeltgruppen geringere 
Entgelte. 
 
Ab der Entgeltgruppe E 13 liegt der TV-L auf dem letzten Platz. 
 
In der Entgeltgruppe E 142 beträgt die Differenz z. B. 

• 3.532 € zu den Kommunen in Schleswig-Holstein (TVöD-VKA), 
• 4.061 € zum Bund (TVöD-Bund) und 
• 7.142 € zur Autobahn GmbH des Bundes (MTV-Autobahn). 
 
Dies bietet vor allem für berufserfahrene und höherqualifizierte Beschäftig-
te einen Anreiz, sich gegen das Land und für die Kommunen in Schleswig-
Holstein zu entscheiden. Betroffen sind davon rund 2.400 Beschäftigte, die 
in Entgeltgruppen ab E 13 eingruppiert sind, mithin jeder 6. Tarifbeschäf-
tigte des Landes. 
 

11.5 Empfehlung des LRH 
 
Der LRH fordert die Staatskanzlei und das Finanzministerium auf, die At-
traktivität des Landes als Arbeitgeber insbesondere dort zu verbessern, wo 
die Personalgewinnung schon jetzt und auch künftig Probleme bereitet. 
 
Staatskanzlei und Finanzministerium haben zugesagt, weitere struktu-
relle Verbesserungen zu prüfen, um ein Abrutschen des Besoldungsni-
veaus in Schleswig-Holstein zu vermeiden. 

  

                                                      
1  Mit Ausnahme von Hessen. 
2  Stufe 6. 
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